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Arbeiter-und-Bauern-Staates entsprechend zu 
lenken und zu fördern;

b) Aufstellung und Durchführung der Jahrespläne 
de£ Staatlichen Rundfunkkomitees und Festlegung 
der Aufgaben, die sich daraus für die ihm unter
stellten Sender und sonstigen Einrichtungen er
geben;

c) Aufstellung, Durchführung und Kontrolle des 
Haushaltsplanes und des Finanzplanes der Organe 
und Einrichtungen des Staatlichen Rundfunk
komitees nach den hierfür geltenden Bestim
mungen;

d) Prüfung und Bestätigung der Pläne der Sender 
und sonstigen Einrichtungen;

e) Durchführung von Maßnahmen zur Auslese und 
Entwicklung leitender Kader und zur Besetzung 
der Organe und der unterstellten Einrichtungen 
des Staatlichen Rundfunkkomitees;

i) Mitwirkung bei der Schaffung von Gesetzen und 
Verordnungen;

g) Förderung der Verbindungen mit ausländischen 
Rundfunk- und Fernsehsendern im Interesse des 
Austausches von Sendematerialien usw.;

h) Förderung und Sicherung der im Zusammenhang 
mit dem Funk- und Fernsehbetrieb entstehenden 
Rechte der Urheber und Interpreten.

§ 4
Der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees

(1) Der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomi
tees ist f.ür die gesamte politische, ökonomische und 
administrative Tätigkeit des Staatlichen Rundfunk
komitees gegenüber dem Ministerrat verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig.

(2) Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Staat
lichen Rundfunkkomitees und ist verpflichtet, die Be
schlüsse des Staatlichen Rundfunkkomitees durch Wei
sung an die nachgeordneten Organe zur Ausführung zu 
bringen.

(3) Dem Vorsitzenden sind die zentrale Programm
abteilung, Kontrollstelle, Kaderabteilung und Abteilung 
Internationale Verbindungen unmittelbar unterstellt.

(4) Der Vorsitzende erläßt die Statuten der dem 
Staatlichen Rundfunkkomitee unterstellten Sender und 
Einrichtungen.

(5) Der Vorsitzende erläßt die für die Gesetze der 
Volkskammer und die Verordnungen bzw. Beschlüsse 
des Ministerrates erforderlichen Durchführungsbestim
mungen und überwacht deren Einhaltung.

(6) Der Vorsitzende ist für die Kaderpolitik des Staat
lichen Rundfunkkomitees verantwortlich. Er beruft die 
leitenden Mitarbeiter der Organe und Einrichtungen 
des Staatlichen Rundfunkkomitees entsprechend den 
geltenden Bestimmungen.

§ 5 '
Aufgaben des ersten Stellvertreters

(1) Der erste Stellvertreter des Vorsitzenden ist des
sen ständiger Vertreter.

(2) Vertritt der erste Stellvertreter den Vorsitzenden 
im Falle seiner Verhinderung, so hat er für diese Zeit 
die Befugnisse und Pflichten, die im § 4 festgelegt sind.

(3) Im Falle der Verhinderung des ersten Stellvertre
ters wird der Vorsitzende durch einen anderen von ihm 
bestimmten Stellvertreter vertreten. .

(4) Der erste Stellvertreter ist für die Anleitung, 
Koordinierung und Kontrolle der Arbeit der ihm unter
stellten Hauptabteilungen und zentralen Abteilungen 
verantwortlich.

§ 6
Die Mitglieder des Staatlichen Rundfunkkomitees

(1) Die Mitglieder des Staatlichen Rundfunkkomitees 
werden vom Ministerrat berufen und abberufen.

(2) Jedes Mitglied des Staatlichen Rundfunkkomitees 
trägt die persönliche Verantwortung für alle Beschlüsse 
des Staatlichen Rundfunkkomitees sowie für die Kon
trolle ihrer Durchführung und gleichzeitig für die 
Arbeit in dem ihm übertragenen Aufgabenbereich. 
Die Mitglieder des Staatlichen Rundfunkkomitees sind 
gegenüber dem Vorsitzenden und dem Staatlichen 
Rundfunkkomitee verantwortlich und rechenschafts
pflichtig.

(3) Die Mitglieder des Staatlichen Rundfunkkomitees 
üben ihre Funktion auf der Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen und der Beschlüsse des Staatlichen 
Rundfunkkomitees selbständig aus und entscheiden 
selbständig in den Fragen ihres Aufgabenbereiches.

(4) Die beratenden Mitglieder des Staatlichen Rund
funkkomitees werden vom Vorsitzenden berufen. Sie 
führen ihre Aufgaben auf Grund der Beschlüsse des 
Staatlichen Rundfunkkomitees und der Weisungen des 
Vorsitzenden durch. Sie sind dem Vorsitzenden für die 
Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben ver
antwortlich.

§ 7
Struktur und Arbeitsweise des Staatlichen Rundfunk- 

komitces und seiner Organe
(1) Für die Struktur des Staatlichen Rundfunkkomi

tees, seiner Organe und Einrichtungen gilt der Struk
turplan, der vom Ministerrat zu bestätigen ist.

(2) Die kadermäßige Besetzung, Arbeitsverteilung und 
Arbeitsweise der Organe und Einrichtungen des Staat
lichen Rundfunkkomitees werden im Stellenplan, 
Arbeitsverteilungsplan und in der Arbeitsordnung des 
Staatlichen Rundfunkkomitees geregelt.

(3) Die Grundsätze für die Arbeitsweise der Mit
arbeiter des Staatlichen Rundfunkkomitees und seiner 
Organe ergeben sich aus der Verordnung vom 10. März 
1955 über die Pflichten und Rechte der Mitarbeiter der 
staatlichen Verwaltungsorgane — Disziplinarordnung —• 
(GBl. I S. 217) sowie aus der Arbeitsordnung des Staat
lichen Rundfunkkomitees.

(4) Die Organe des Staatlichen Rundfunkkomitees 
sind:

a) Intendanzen,
b) Hauptabteilungen,
c) zentrale Abteilungen.

§ 8
Die Intendanzen des Staatlichen Rundfunkkomitees

(1) Die Intendanzen sind die Organe des Staatlichen 
Rundfunkkomitees, denen die unmittelbare Leitung der 
ihnen unterstellten Sendebereiche obliegt.

(2) Die Intendanten haben in ihrem Geschäftsbereich 
die politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und ver
waltungsmäßigen Aufgaben des Staatlichen Rundfunk
komitees im Rahmen der Politik der Regierung, nach 
den Beschlüssen des Staatlichen Rundfunkkomitees 
und den Weisungen seines Vorsitzenden durchzuführen. 
Die Intendanten tragen damit zugleich die Verantwor
tung für die gesamte Tätigkeit und die weitere Ent
wicklung ihres Sendebereiches.


